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Dienstag , den 8. Februar 1916? SS. kgang
Teil.

s « die Herreu KLrgermeistev derjenigen Gemeinde«
des Kreises, in denen eiue Gemeindeoertretnng besteht

<8cmäß§ 29 der Laudgemeindeordnuugfür die Provinz
Men-Rossan vow 4 August 1897 finden die regelmäßigen Er-
äuzungSwahlev zur Gemeindevertretung olle 2 Jahre im März

Da die Wahl der Vertreter auf 6 Jahre erfolgt, scheid,n
J* diesem Jahre die in 1910 gewählten ouS und außerdem die-
hnlgen Gemeindevertreter, die als Ersatz für abgegangene Gemeinde-

1 Vertreter auf die Restdauer der am1. April ds. Js. endendenDahlperiode gewählt worden sind.
■ i Sind Gemeindevertreter. welche bei der Ergsnzungswahl im
vohre 1912 oder 1914 gewählt worden sind, inzwischen durch Tod,
Degzug pp. ausgeschiedcn und hoben Ersatzwahlen für diese für
?n Rest der Wahlperiode 1912- 1918 bezw. 1914- 1920 bisher
j»ch nicht stattgefunden, so hoben die Ersatzwahlen gelegentlich der
^gelmätzigen ErgänzuaSwahlen zu erfolgen.
> Zu den Wahlen sind die Wähler mindestens eine Mache
«orher unter Angabe des Wahllokals, des Tages und der Stunde
(ffc.rUm rwr? ^ übliche Bekanntmachung einzuladen. Falls
«ßeraem Ersatzwahlen vorzunehmen stnd, so muß in der zu er-
Mrdeo "^ "^ ' dekanntmachung hierauf besonders hingewiesen

b" 3- Abteilung sind zuerst, die der ersten Alb¬
aner * Ue6er  d -e Wahl einer jeden Abteilung
chen- *ih 8 d ô okoll aufzunehmen. Ist eine engere Wahl
od,r 71 " ' »1* w!°" >m BnfätaS an bi, tz-npiw-il

-halb '°»d" n <t  i « attbaib nnd fpäätas in.
6474 |VVshr „ k 1afle®ein "euer Wahltermin anzuberaumen, zu dem

.Ä bnlL 6' 1!- ■L“ !? "8 -l »' »l°d.n Und und zwar
5S " ner  Frist von mindestens einer Woche.

.Ä(j £®ai  Ergebnis de: Wahlen ist sofort ortsüblich bekannt zu
gegen die Gültigkeit der Wahlen,

üeboisses ?n-»^ »EV°chen nach der Bekanntmachung des Wahl-
Hieften «w * ?!JDn iiud' hat die Gemeindevertretungzu be-
asscb-in ^ Einspruchserhebenden gegen Emp'

loläsema«£ E! Sfa ««? nb  Abschrift des Beschlusses nebst Emp-
.elctsssmgslchein bei den Akten aufzubewahren
Febrnar Ich erwarte, daß die Wahlen mit der aröstten
«o *“ §§ 38- 36 *» * ■sooifi^ ntr̂irnÄ™*'"®°61“w6,1  b,t
!S  HdSflÜ „■ & * j * « « * •*.
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Westerburg, den1. Februar 1916.

fee« ou. * Der U- rstheude
- ^K - -iaaw- sch«tze« de« Kreise» Westerbur ,.

® »<« « Siö
' # . Ä™ 5, » *-*k«#« WS*ll»#e mititln

te 20 fli hf? m,S?„^a^ Ieuten  gemachten Versuche haben bewiese» dak
oUb̂ ienste leistet von Obstbaumschädlingen Karbolineum sehr gute
aniffinSr &JSfV *1 “ ? befallene , als auch mit
AiJ\mn gewöhnlichem ^aume wurden nach Anwendung
- --Iten die Sa ! . 6Ä öon bem  Uebelstaude befreit. Auch

stricheneu Obstbaume tausende von kleiuen Rissen und

Spalten und war somit da« Schröpfe« des Baumes erspart, * nkr-
bem war da» Wachstum der Bäume ei« besseres, die Blätter»« .
den üppiger und die Triebe kräftiger.
. . . . ®{lnerc *1 bie Anwendung von Karbolineum, e,e« Krebs-
schädeu ebenfalls nicht ohne Erfolg gebliebe», denn die Wundeu
wurden mcht größer, nur ging die Ueberwalluug derselbe» lauasa»
von statten. Durch tüchtige Döngusg deS Baumes kau, hier je¬
doch abgeholfen werden. 1

Die Herren Bürgermeister wolle« die Obstbaumbesitzer auf
vorstehendes aufwerksam machen und ihne» mittrile». daß von Rov-
ewber bis April die beste Zeit zum Bestreichen der Obstbäume ist
?.fl? tÄri t,«“f , cbarf a6tr HBr  unverdünnt verwendet werde».
Es ewpstehlt sich ferner, auch gesunde, «ngezieferfreie Obstbäume
mit einer Mischung von Kalk und Karbolineum zu je 50%>z» bestreiche»

Westerburg, den 27. Januar 1916. V
Der Uorsttzewde de« Krei - awOsch«»»»

- - - >«» Kreise « Westerbur« _
S« *ie Herren Bürgermeister de- Kreise«.

Dem Kreise Westerburg ist für die Msû t̂ Febmar' u,»

WAS .7. . .?«' !: "°' " " ° °°.> Si, . .. iS
Westerburg, de» 22. Januar 1916.

Der U«rsttze«de des Krei «a«ssch«»e«
_ _ be« Kreise « Westerburg.

^ . Betr. : SSmerete « ! Saatgetreide.
Wir sind in der Lage unseren Genosse»schaften und sonstiie«

können "̂ ^^ibend, d. h. solange Vorrat reicht, aubtete» ^ »
Echten Provencer Luzerne zu Mk. 3,0.-
Deutschen Rotklee 360.—
rumänische Sommersaatwickr» „ ' Igo —
gelbe oder rote Eckendorfer Runkelsawen „ „ gg —
Sommersoatweizen io _-

f!! *11 W° »k tz»U° -I°s« li,dli« Snck, n, Lag,,.Hausern̂Lieferung Februar-Marz in unserer Wahl, netto Kasse
W-r höreo zwischenzeitlich, daß wegen der Knappheit au Klee»

sameu seitens der Regierung nicht beabsichtigt ist, Höchstpreise ein!
zufuhren. Es ist danach mit aller Sicherheit eine weitere Preis'

tl Bflrten  und wir empfehlen auf das Dr!nge»ste ins«
^nJ8 «borf m Provencer Luzerne und Rotklee schleunigst

Q u ecke« Falls billigere Portionen gewünscht werden, so könuenwir auch hierin mit Offerte» dienen.
Franbswrt a. M.. den 31. Januar 1916.

Landmtrtsehaftlirbe Ze«tral -D«rleh ««kasse
für Deutsrhlanid.

Hkttt» Bürgermeistern des Kreises zur Kenutnis. wieder«
stcllungeu^ ^ lî E" Eekanntmachnng uvd Einsendung etwaiger Be-

Wefterb«»- . den 31. Januar 1916.
Der Uorsttzewde de« Kretsawssch«- ,«

- - - be« Kreise « Westerburg._
.„. „ Der seitherige Bürgermeister Josef Bender ist zum Bürger.

^ Gemeinde Kölbingen wieder gewählt und heute von mir
auf die Dauer von 8 Jahre« bestätigt worden.

Wefterbue, . den 28. Januar 1916. Wer 1«»»»*».



A « feit Herren Bürgermeister des Kreises.
Betr . : Kandmirtschaftliche FrühjatzrsbeffrU « « - 4816.

Das Kgl . stellvertr . Generalkommando hat die Ersatz -Trup¬
penteile angewiesen , die eingestellten Landwirte zur Frühjahrsbe¬
stellung möglichst in weitgehender Weise zu beurlauben . Die
Beurlaubungen sind möglichst auf nichtkriegsverwendungsfähige
Leute zu beschränken , jedoch kann erforderlichenfalls auch kriegs¬
verwendungsfähigen Mannschaften Urlaub erteilt werden , sofern
die Ausbildung und Ersatzgestellung hierdurch nicht in unzuver¬
lässiger Weise beeinträchtigt wird.

AutrSae attf Keurlautmuge « » um Leute « au * «la¬
bile « Formatioue « . insbesondere a « s der Front , sind auf
da * Mindestmaß g« beschranke « .

Die Urlaubsgesuche zur Frühjahrsbestellung sind nach dem
vorgeschriebenen Formular , wovon ihnen in den nächsten Tagen
eine Anzahl zugehen wird , mir einzureichen . Weitere Formulare
können bei mir angesordert werden.

Bis zum 15 . d . Mt » , ist mir eine Nachweisung derjenigen
wehrpflichtigen «och nicht eiobernfene « Mannschafte « einzu¬
reichen , die zur geordneten Durchführung der Frühjahrsbestellung
unentbehrlich sind . Aus der Nachweisung muß Bor - und Zu¬
name , Geburtsdatum , Militärverhältnis (ob Reservist , Wehrmann.
Ers .-Res . gedienter oder ungedienter Landsturm ) und wieviel
Morgen Land zu bewirtschaften sind , hervorgehen.

Mefterbnr », den 7. Februar 1916 . Der Kandrat.

An die Herren Bürgermeister de » Kreise *.
Ick Monat Februar 1916 gelangen sechs Zehntel derjenigen

Menge Petroleum zur Abgabe , die im Januar 1916 abgegeben
worden ist.

Mrsterdnrg , len 3. Februar 1916.
st . 522 . Der Laad rot.

Polizeiverordnung.
Auf Grund der § § 137 und 139 des Gesetzes über die all¬

gemeine Landesverwaltung vom 30 . Juli 1882 (G .-S . S . 105)
und der 88 6 . 12 und 18 der Allerhöchsten Verordnung vom 20.
September 1867 über die Polizeiverwaltung iu den neu erworbenen
Landesteilen ( G .-S . S . 1529 ) wird mit Zustimmung des Bezirks¬
ausschusses für de« ganze « Umfang deS Regierungs - Bezikrs unter
Aufhebung der diesseitigen Polizei -Verordnung vom 15 . Juli 1887
(Reg .-Vmtsbl . Nr . 25 S . 332 ) folgendes verordnet:

8 1. Alle bereits abgestorbenen Obstbäume sowie die dürre«
Neste und Aststumpfen an noch nicht abgestorbene « Obstbäpmen
sowohl in Gärten als in Feldern sind seiten ? deren Eigentümer
«der sonstige » Nutzungsberechtigten , welchen die Verfügung über
dieselbe « zusteht , i« jedem Jahre bis zu dem im § 3 festgesetzten
Termin zu entferne « .

Das dürre Holz ist alsbald wegzuräumen oder an Ort « nd
Stelle zu verbrennen.

§ 2 . Zur Verhütung der Insekten - und Pilzvermehrung find
beim Anrschneiden der dürren Aeste und Aststumpfeu der Obstbäume
stet« :

» ) alle Sägeschnittwunden von 5 cm Durchmesser und darüber
mit Steiokohlenteer oder einem geeigneten audcren Mittel zu
decken;

d ) die am Stamm und älteren Aesten durch Frost , Ackergeräte
Lieh usw . hervorgerufenen Seitenwunden auszuschneiden und
mit Steinkohleuteer oder sonst einem geeigneten Mittel zu
verstreicheo;

e ) die vorkommeuden Astlöcher von dem mordrigen Holze zu
reinigen und so auSzufüllen . (beispielsweise mit Lehm und
Teer ) , daß das Wasser nicht mehr eindringen kann.
§ 3 . Die in den 8§ 1 und 2 genannten Arbeiten find sobald

alS möglich , längstens aber bis zum 1. März deS auf das Le«
»erklichwerden des Schadens folgenden Jahres auszuführen.

De » Landräten , sowie den Magistraten zu Frankfurt a. M.
und Wiesbaden steht jedoch die Befugnis zu, diesen Termin sowohl
in einzelnen Fällen als auch allgemein bis zum 1. April zu ver-
lingern.

8 4 . Zuwiderhandlungen unterliegen zu Folge deS 8 34 deS
Feld - und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 der daselbst vor¬
gesehenen Strafe bis zn 150 Mk . oder verhältnismäßiger Haft.

Miesbad « , den 25. Januar 1916.
Der Regter « « g*-P »Sstdeut.

I . : V . : Frhr . v. Reiswitz.
*

An die Herren KSrgermriffer de « Kreise « .
Abdruck wird Ihnen mit dem Aufträge mitgcteilt , die Ver¬

ordnung ortsüblich bekannt mache« zu lasten mit dem Bemerken,
daß ich den Termin zur Ausführung der Arbeiten bis zum 1.
April cr . verlängere.

Nach dem genannten Zeitpunkt sind die Säumigen zur Be¬
strafung zu bringen.

Mesierksr - , den 1. Februar 1916.
Per Vorsitzende des Krei *a « * sch« ffe*

de » Kreise * Wefterkirr,.

Nr . W . M. 600 |1. 16 . K . R . A . (Nr . W . M. 58 |9 . 15 . K . R.

W * Nachtrag
;« der Keknnntmachnn - , betreffend Kestandserheb»
von tierische » « nd psiauzliche « Spinnstoffe » « « d dar,

hergefteUte « Web -, Wirk - «» d Strickgarne « .
Vom 1. Febrnar 1916.

Nachstehende Anordnungen werden hierdurch auf Ersuche»
Kriegsmioisteriums mit dem Bemerke » zur allgemeinen Ken»
gebracht , daß Zuwiderhandlungen gemäß der Bekanntmachung t
Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915 (RGBl - S . 54 ) in I
biudung mit den ErweitermigSbekauntmachuogen vom 3 . Septer
1915 (RGBl . S . 549 ) und vom 21 . Oktober 1915 (RGBl . ^
684 ) bestraft werden.

Art . I. Meldepffichtigr Gege « siS« de.
8 3 der Bekanntmachung Nr . W . M . 58/9 . 15 . K . R .1

vom 28 . September 1915 erhält folgende Faffnng:
8 3.

Meldepffichtigr Gege « sia « de.
Meldepflichttg find:

a) sämtliche unverarbeitetes und in Verarbeitung i
findlicheu Vorräte der nachstehend näher bezeichntenk
ischen und pflanzlichen Spinnstoffe,

b) alle aus diesen tierischen und pflanzlichen Spinnst»
hergeftellteu Web -, Trikot - , Wirk -, und Strickgi
und zwar i« der in de« amtlichen Meldescheinen v«
seheneu Einteilung:

Melde¬
schein I

Melde¬
schein 2

Melde-
schein 8

Melde
schein 4

Gruppe i.
A. 1. ungefärbte und gefärbte reine Schafwolle , Kt

haar , Mohair , Alpaka , Kaschmir , ungewas
rückengewaschc«, fabrikmäßig gewaschen, kar!
fiert.

2 . ungefärbte und gefärbte Spinnstoffe auS ri
Schafwolle , Kamelhaar , Mohair , Alpaka , Kasch
also Kammzug , Kämmlinge und Abgänge j.
Art dieser Spinnstoffe an » Wäscherei , Kämu»
Kammgarn - und Streichgarnspinnerei , Wck
Strickerei und Wirkerei, Dil

3. Zickel-, Ziegen -, Kälber -, Rinder -, Fohlen - lit ihre
Pferdehaare , mit Ausnahme von Schweif - J.  M . !
Mähnenhaaren . 28/12.

B . Webgarne , Trikotgarne und Wirkgarne (Kammz Dt
und Streichgarn,Kammgarn mit Streichgarn gezwiflr den

»e

I!

gleichviel, ob diese Garne hergestellt sind aus:
1. reiner Wolle,Kamelhaar , Mohair , Alpaka , Kasch

ungewaschen , rückengewaschea , karbonisiert , i—
oder mit einem Zusatz von Knnstwolle,

2. Spinnstoffen aus reiner Schafwolle , Kamels
Mohair , Alpaka , Kaschmir , also Kammzug , KL
livgen , Abgängen jeder Art aus Wäschoi/l4S
Kämmerei . Kammgarn - und Streichgarnspini - g er (,,
Weberei , Strickerei und Wirkerei , ohne oder ' i , Di
einem Zusatz von Kunstwolle.

6 . Strickgarne (Hand - und Maschinen -Stickgarne
Kammgarn , Streichgarn , Kammgarn mit Steel
gezwirnt ) , gleichviel , auS welches der unter B
nannten Spinnstoffe diese Garne hergestellt
ohne oder mit einem Zusatz von Baumwolle
anderen pflanzlichen Spinnstoffen.

«rsppe 2
A. Rohbaumwolle und Baumwollabfälle einschl

Linters (Kunstbaumwolle ausgeschlossen ) . Die des
Anordnung betreffend Beschlagnahme und Melde
von Linier ? an die Kriegs -Chemikalien -Aktien
schüft, Berlin . Mauerstraße 63 , bleibt bestehen.

Wegen der Meldepflicht von Baumwoll -L
und neuen baumwollenen Stoffabfällen wird «
Bekanntmachung Nr . W.  11. 285/5 15 . K . R . _
die zu dieser Bekanntmachung eilaffene NachtlfHA
Verordnung Nr . W . 11. 4379J8 . 15 . K . R . A . destndet
wiesen. falls m

B . Webgarne , Trikotgarne . Wirkgarne . Strickgarnei u
oder vorwiegend aus Baumwolle , einfach «derworden,
zwirnt . A

Gruppe » . Ä » H
A. Bastfaserrohstoffe , im Stroh (uogeröstet «nd geü

N
ltbof
allma

geknickt, geschwungen, gebrochen , gehechelt uolfinbe«
Werg oder spinnfähiger Abfall.

B. Webgarne und Zwirne , ganz »der teilweise
Bastfaser « hergestellt.

Gruppe 4.

1. Z
2. £
3 . I
4 . fl
5 . £

A. Rohe und » «versponnene Bourettc - Seite (Seide g . fl
fälle ) .

B. Rohe Lourette -Webgarne.
Meldepflichttg find nicht nur die frei erwork

7 . £
b



5. K . E,

oorhed,
ad dar,
K( N.

Irsuckev
n Kenn
achung i
54 ) in |
. Sepie,
RGBl.

K . R.

beitung
chneten

spinnst,
Strickg
inen v!

snnder « anch die v«n der Aritgs -Rohsivsi -Abtelluns der
Königlichen Kriegsministeriums zugewiesene « Bestände.

Vorräte , die durch Verfügung der Militärbehörden
bereits beschlagnahmt worden find , unterliegen eben¬
falls der Meldepflicht . In diesem Falle ist im Melde¬
schein zu vermerken , daß und durch welche Stelle eine
Beschlagnahme erfolgt ist.

Wolle auf dem Fell und unzeschnittenes Bast-
faserstroh ans dem Felde ist nicht zu melden.

Für Bastfaserstroh besteht eine Meldepflicht nur,
wen» die Gesamtvorräte einer meldepflichtigeu Person
mindestens 100 kg betragen.

Bei den übrigen Spinnstoffen besteht eine Melde¬
pflicht für jede Menge ohne Rücksicht auf Mindestvor-
rate.

Eine schätzungsweise Angabe des Gewichts ist bei
Spinnstoffen nur für in Verarbeitung befindliche Mengen
und für Bastfaserstroh zuläffig, bei allen anderen Spinn¬
stoffen und bei Garnen nur in AuSnahmefälle « und mit
Genehmigung des WebstoffmeldeamtS . I « solchen
Fällen ist im Meldeschein auzuzeigeu , daß eS sich um
eine Schätzung handelt.

Auch im Spinn - »der Zwirnprozeß befindliche
Garne sind meldepflichtig.

Dagegen find nicht meldepflichtig:
1 . Garne , die nach vollendetem Spinn - oder Zwirn¬

prozeß iw Vorberettnngsverfahren auf Schcr-
oder Zeltelmaschinen gelangt sind,

2 . der Schub an Wcbstühle « für das im Wcb-
prozeß befiindliche Stück der im Stuhl liegenden
Kette.

3 . Garne , die au - fchließUch als Nähgarne.
Nähzwirne und Maschinenzwirne zu verwenden
sind,sowie Strickgarne in handelsfertiger Auf-

lslle , Ke
angewas

fax

auS r,
Kasch _ _

gänge j, 4 . Garne im Besitze vou Haushaltungen für den
. Kämm, Hausgebrauch.
ei. Web Art . II . Jukraftreteu.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verküudnng iu Kraft,
sohlen- | tt ihrem Jnkraftreten wird der Nachtrag zu der Bekanntmachung
chweif- \J.  M . 57/9 . 15. K . R . A . vom 31 . Dezember 1915 (W . M.

28/12. 15. K. R. A. aufgehoben.
(Kammg Die Meldung nach der neuen Fassung deS § 3 ist erstmalig
rn gezwtzr den 1. Februar 1916 zu erstatten.
. auJ \ . | ra«kf«nrt a . M ., den 1. Februar 1916.

ch_ Stell » . Ge«eralk - mma« do 18 . Armeekorp»
e, Betr . : Sehaudluug von Geschlechtskrankheiten durch
Kamels «ichtapprobirrte Personen.

Jur Anschluß an meine Verordnung vom 18 . 2 . 1915 — 11b
Waschoi/1492 — bestimme ich:

irnspin » Verboten ist weiter:
re oder1 1. Die Behandlung von Geschlechtskrankheiten d« rch nichtapprobierte

kgarne
Stret«

>ter Lj
lestellt
nwolle

einschlit

Perso »eu.
2. DoS Anbieten und die Abgabe von Heilmitteln , die für die

Behandlung von Geschlechtskrankheiten bestimmt sind, ohne
ärztliche Verordnung.

II. Prostituierten , die unter sittenpolizeilicher Kontrolle stehen
nnd ihren Wohnsitz in einer bestimmten Stadt während der
Kriegsdauer zu verlaffeo . Von diesem Verbote können durch
ortspolizeiliche .Erlaubnis für den Einzelfall Ausnahmen zu¬
gelassen werden.
Zuwiderhandlungen unterliegen der Bestrafung nach 8 9 l

M ® ê e® über den Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851.
Aktien^ Frankfurt ( Main ) , den 1. Februar 1916.
stehen. _ Stell » . Generalkommando 18 . Armeekorps.
ooll -LM ' Rach Feststellung des stellvertretenden Kreistierarztes Tierarzt

"Glthof i» Betzdorf, ist unter dem Rindviehbestande des Händler?
' m Tobias in Betzdorf die Maul - und Klauenseuche amtlich

Nachttfestgestellt worden . Ein aus diesem Stall verkaufte - Stück Bieh
i . A. befindet sichi» Alsdorf bei Heinrich Hellinghausen und ist eben-

falls , n Verdacht der Maul - uud Klauenseuche erkrankt,
ckgarnei Ueber borgenaonten Gehöfte ist die Sperre verhängt
h »der worbe ».

§ Alterrkircheu, den 29. Januar 1916. Der Landrat.
El» »er Königliche« Lehranstalt für Wein -, Obst- nnd

»nd gern Gartenbau zu Geisenheim a . Rh.
elt uolfiride » i« Iah « 1916  folgende Nnterrichtsknrse statt:

1- Oeffentlicher Reblauskursus am 14 - und 15 . Februar.
2 . Obstbaukursns in der Zeit vom 14 . bis 26 . Februar.
, Aanulwärterkursus In der Zeit vom 14 . bis 26 . Februar.
4.  Pflo »zenschutzkursus in der Zeit vom 15. btS 17. Juni.
5 . Obstbauoachkursus iu der Zeit vom 24 . bis 29 . Juli.
6.  BaumwärternachkursuS in der Zeit vom 24 . bis 29 . Juli.
7 . Obstverwertungskurs »s für Männer i» der Zeit vom 31 . Juli

»iS 10. August.

lweise

(Seide

crworde

8. ObstververtungSkursuS für Fraue « in der Zeit b»« 14 . bis
19 . A »gust.

Das Unterrichtshonorar beträgt:
Für de« Kursus 1: nichts.
Für den Kursus 2 und 5 : Preuße « 20 91! ., Richtpreise«

(auch Lehrer ) 30 Mk . Preußische Lehrer sind frei . Per¬
sonen, die nur am Rachkursuk (Rr . 5 ) teilnehme », zahle«
8 Mk ., Nichtpreuße « 12 Mk.

Für de » Kursus 3 und 6 wird ein Honorar von 10 Mk.
erhoben . Personen , die u«r am NachkuisuS (Nr . 6) teil-
«ehmen, haben 5 Mk . zu zahle «.

Für den Kursus 4 : Preußen und Nichtpreuße « 10 Mk.
Für de « Kursus 7 : Preußen 10 Mk ., Nichtpreuße » 15 Mk.
Für de » Kursus 8 r Preußen 6 Mk ., Nichtpreuße « 9 Mk.

Anmeldnugen sind unter Angabe der Staatsangehörigkeit
zu richten an die Direktion der Königliche « Lehranstalt . Wege«
Zulaffug zum Reblauskursus (R . 1) wollen sich Personen auS der
Provinz Hessen-Nassau an den Her » « Oberpräsidcnten i> Eaffel,
Nichtpreußen an ihre LandeSregteruug wende ».

Weitere Auskunft ergeben die vou der Lehranstalt kvstealiS
zu beziehenden Satzungen.

Zum Schluß wird noch bemerkt , daß die unter 2, 3, 5 «»d
6 aufgcführte « Kurse Veranstaltungen der LandwtrtschaftSkammer
iu Wiesbaden sind.

Der Direktor r Wort« «««.

Die Kriegervereine.
Der Krieg hat die Schranke « fortgeuvmme «, die etwa »vch

zuvor aus die alle deutschen Krieger umfassende Kameradschaft
einen Schatte « warfen . Dem BekeuutuiS zur Kameradschaft wird
sich «jemand wieder e» tä «ßern wolle «, weil er nicht durch daS
Edelste «>d Denkwürdigste eine » Strich ziehen will , « aS der Mensch
in seinem Dasein erlebe « uud vollbringe « kan « .

Die Wahrung diese« köstlichen Schatze ? der Kriegrerri «er««ge«,
die auzzutausche » und aufzufrische « stets ei« kameradschaftliche«
HauptbedürfniS bleibt , gehört z« den Gründe « , die »ach de« Kriege
von 1870 -1871 das KriegervereinSwesen zur Blüte gebracht habe«,
so daß jetzt seine« Sammelpunkte , dem Kyffhä «ser-Buudr der
deutschen LandeS -Kriegerverbäade keine andre Körperschaft i«
Deutschen Reiche au Mitgliedern und vaterländischer vedentnig
gleichkommt. I « seinem „ Handbuch für die Kriegervereiie de»
Preußische « LandeS -KriegerverbandeS " sagt darüber deffe« Geschäft» -
führender Borsttze«der und dritter Prästdent der KyffbLuserv «,deS.
Geheimer RegierungSrat Westphal : „Was die KriegSkamcrade«
zunächst in de« ueneu Vereinen zusammenführte , war der Wunsch,
gesellig rnsamme « zuko« men , sich der Erin « er«ug an die gemeiosame«
Kämpfe und Strapazen zu freue «, die Schlachttage und große»
Gedenktage zusammen zu feiern ." Nit diese« gesellige« Zwecke
verband sich zugleich die Aufgabe der wechselseitige « kameradschaft¬
liche» Unterstützung . In dem erwähnte « Buche heißt e« : Dazu
kam die Absicht, sich gegenseitig zu unterstütze « ; « a, hatte gemeinsame
Entbehrungen erlitten , ma » sah die viele « Witwen und Waise»
au » de« drei Kriege « mit ihrer Not und wollte kameradschaftlich
helfe». Hierzu trat als Ueberlieferung von der Zeit der alte«
Militär -BegräbniSvereine der Gedanke — für die preußische« Krie-
gervereine eine gesetzliche Pflicht — verstorbener Kameraden feierlich
mit militärischen Ehre « zu Grabe zu geleiten ."

Wie der Krieg von 1870/71 , so stellt der jetzige. «>d zwar
in vielfach verstärktem Maße , die Aufgaben , für die «nsre Krieger-
vereiie berufe » sind, in de» Vordergrund . Dir soziale LiebeStätigkeit
der Kriegervereine ist mustergültig . Ueber 7 Millionen Mark
werden jährlich vou de« Landesverbände « und Vereise « de» Ktzff-
häuser -BundeS zur Unterstützung von notleidende « Kamerade » sowie
von deren Witwen und Waisen auSgegebe «. Diese Arbeit unsrer
Kriegervereine bedeutet ein wesentliche , unentbehrliche Ergä »z««g
der Kriegsfürsorge , die jetzt bereits für viele Kriegsteilnehmer n«d
ihre Familieu eine Notwendigkeit ist . Staat , Gemeinde n»d andre
Körperschaften könne« bei weite « nicht alles tu «, was i» de» Be¬
reich der Kriegsfürsorge killt . Hier greift die kameradschaftliche
Selbsthilfe der Krieaervereine ein , deren Lebenszweck eS ist, die
Kameradschaft auch für da » bürgerliche Dasein z« sichern «ad wirke,
zu laffen . Wenn daS KriegervereinSwesen nicht sch,« bestände und
dank seiner weitverzweigten uud leistunaSfihige « WohlfartSeinricht-
unge« eine unvergleichlich segensreiche Tätigkeit anSÜbte , so müßte
eS dieser Krieg mit seine« in8 riesenhafte wachsende« Abmessungen
in» Leben rufe « . Aber u »sre Kriegervereioe sind lange da, «,d sie
find gewillt und ' durchaus imstande , auch die größer werdende»
Aufgaben zu erfüllen , die der Krieg und seine Folge « a» ihre
kameradschaftliche Mitarbeit stellten . Um so mehr werden sie dazu
befähigt , je schneller unsre Feldgrauen nach dem Kriege dem Rufe,
io einen Kriegerverein einzutreten , folgen und auch so die Los««»
beherzige« : Eiver für alle und alle für einenI Diese« Entschluß
werde» sie «mso lieber fassen angesichts deS vaterländischen Grund¬
gedankens, aus dem heraus die Kriegervereine geboren find. S»
erstreckt sich auf die Pflege der Liebe (und Treue z« Kaiser «,d
Reich, zu Fürst und Vaterland . Diese Tugenden betätige « sich i»
de« gegenwärtige « Kriege wie nie zuvor . Sie z« hege», ihre«



,ß MHi «tibi »itfrer Krieger,
jeref« Haaptziel das heute einer besonder« Lmpfehlnaa nicht
Heharf, weil es sich Nachdrücklich von selber empfiehlt.

Die Kriegervereine find somit die Stätte, wo jeder Kamerad
beim Friedensschluß nach Hause kommt. Heim

«Off««»™ die wechselseitige Treue und die vaterländische«estnnuug, wie man ste draußen im Felde übt, als kostbares
tnetagjit weiter wirksam gehegt und gepslegt werden.

«trnstorff i» Cassel fand am 25. Januar eine Besprechung statt
an der stch Damen auS Lasse!, Frankfurt a. Main. Fulda und
^ ? urg beteiligten, um für die Provinz Hessen-Nassau die Dt'

e l etr* ü0IL otten  großen Frauenverbänden geplanten
£ &rf*taeT5S' Ä?** bt* Äa ®'e" »Deutscher Franendauk 1915«
M ' i» bkk Wege zu leiten. ES ist darüber folgendes zu be-
richten. DaS Ergebnis der Sammlung soll die Mittel ergänzen
im von der Ratioualstiftung für die Hinterbliebe«?n der

mw?  ff L 'LL 'Ä

1 !fi,SX fkA" r^ ,teeI£ e betl1» «W &öriflett Gefallener oder
E • ? ?£ «!*“ efBe brfr  Begabung entsprechende Schul-«ad Berufsbildung ermöglicht wird.

2 . als Unterstützungen
») für diejenigen Angehörigen— insbesondere Mütter —

gefallener Krieger für welche durch Renten nicht aus-
« ist und für welche die Mittel der Na-

h\ 6 E " zweiter Linie in Betracht kommen,
b) för die » »gehörigen von Kriegsbeschädigten, die durch

vlter. Krankheit oder Inanspruchnahme in det Familie
am eigenen Erwerb verhindert stad.

-»wesenden Damen hofften, daß es ihnen gelingen
£JV-L b 8 3fntereffe aller Kreise und aller Konfessionen für die
Spende zu erwecke». Sie beschlossen, so schnell wie möglich die
?5hJH S i»DH 0r .tifl “8^“ ße» » »zuregen und. wo das nicht an- ^oa»glg ist, geeignete Persönlichkeiten aufzufordern, welche die
Sammlung in die Hand vehmen können. An diesem großzügigen̂
2fJ * iB  welchem ein Dank für unsere kämpf- ^

gefallenen Krieger zum Ausdruck
mUht?» °D' b'obl iede deutsche Frau und jedes deutsche1
1« deshalb muß in allen Städten und auch
ausfchlî .» ^ "»? ^ « " gesammelt werden. Niemand sollte fich,
aA , L Emm " ° "" " d -»« di - j

Hoh-Verjteigermüst
Freitag , den 11. Februar 1916

Uormittas « 10  Uhr a«fa»g, » d.
eESLlüJ * *eB 2ßaIbun0en  Distr . Vordere Neuhoj Und«chweizerhof zum Ausgebot:

9 Eichenstämme mit 3,54 Fstmtr.
4 Rmtr. Eichen-Scheil

140 Rmtr. Buchen-Scheit und Knüppel
3 Haufe» Eechen-Reiser

57 Haufen Buchen-Reiser
Hintere Nenhof'" ^ *“f 6relten 6d&neife  vordere und

Mrfterb«rs . den 7. Februar 1916. g^ O
Gräflich Leittingensches Forst- «. Rentamt.

Hoh-Verfleigerung.
Am Mittwoch, de« 9 Februa ds. ;

N- rmittas « 9 Uhr «»fangt »*,
toerbcni» dem hiesigen Stadtwald „Beckersbehang" (au der«
Gute Hoffnung) die nachverzeichneten an guten Abfuhrwegen lag«
Holzmengen öffentlich meistbietend versteigert: 0' ,

“ »« * « SÄT ■“ W1
.. -Knüppel

Buchen-Scheit
„ .Knüppel
„ »Reiser

andere Laubholz-Reiser
Ravelholz-Scheit.

südlic

grani
feuer

front

Der Anfang wird am Brennholz gemacht. Wstli
chung Ersucht!" "' ^ ^ ^ ^ " ster werden um gefällige BekanisSapp

Mefterbnrg , den2. Februar 1916. auf L
Der Magistrat.  Kappe

, öiitter - y
I ^ s Vass°°

i Waschmaschinen"
♦ mit Schwungrad-Antrieb. - Jede Maschine wird
t* Probe gegeben. - * I 5- cm v * • I MT

Mäßige Preise.
m
chm
oiede

Hohversteigerung.
Donnerstag . de« tv. ds . Mts .,

»«rmättag » 10 Uhr anfangend,
k»m« e» im hiesigen Gemeindewald zum Verkauf'

150 Festmtr. Scheit- und Knüppelholz
80 Haufen Reiser
5 Eichenstämme2.22 Festmtr.

am Wegweiser gegen Oellingen. 6481
Stohlhofe », den7. Februar 1916.

Der Bürgermeister:
I . r U. r Koos

v ^ I f V. - -

«I aachepnmpen
Allein-Vertrieb der Patent „Fli »k"-P »»mpe
— Durch Waggonbezug billige Preise. —
Enorme Leistung. — Einfachste Handhabung.

4 Selbsttätige Entleerung.
1 Jwdhge Längen3- , 3,25, 4.- , 4,25, 4,50, 4,755.- w.
Z Jede Pumpe wird 4 Wochen z« r Probe gegeben

r UerMiltk MMch-ImcheMkr1
X dauerhaft gearbeitet — zu billigen Preise«, ^h'

r Weh- u. WaschkeM
t  ca . 1400 Stück Lager. B

r Räucherappsrate
X etwa 14 Tagen trifft je 1 Waggon

Ächtl-mi>Gartrllsmildrüht
s-wi. AlßermÄi ^ en .«

^ai dedarf bitten Preise einzufordern.
Bei Kauf wird die Fahrt vergütet. —

C. von Saint George
Hachenburg.

itt9iirS CJri ,nb^3eCt» tUn9  bei S- rr « Haas Koner
klliuEiü ? ' ? ent,er *b und Emmeriche ».

Kertretee gefacht. Schlosser oder V
schnellstens.̂ ^ oqugt. Anfragen erbitten dieserhalb^- 6474 t i
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